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MODERNISIERUNG DES PERSONENGESELLSCHAFTSRECHTS:  EVOLUTION AUS
DER GELEBTEN PRAXIS – UND TROTZDEM BESTEHT HANDLUNGSBEDARF

DIE  MODERNISIERUNG  DES  PERSONENGESELLSCHAFTSRECHTS  IST  VOLLENDET.  ZUM  1.  JANUAR  2024  TRETEN  DIE
REGELUNGEN DES GESETZES ZUR MODERNISIERUNG DES PERSONENGESELLSCHAFTSRECHTS (MOPEG) IN KRAFT. ZWAR
BEZWECKEN DIE NEUEN VORGABEN VOR ALLEM DIE DERZEITIGE DISKREPANZ ZWISCHEN DEM AKTUELL GELTENDEN
REGELUNGSKONZEPT UND DEN BEDÜRFNISSEN DER PRAXIS ZU BESEITIGEN. AUCH DER NEUE ORDNUNGSRAHMEN ER-
FORDERT JEDOCH GESTALTERISCHES TÄTIGWERDEN. (mehr …)

https://honert.de/modernisierung-des-personengesellschaftsrechts-evolution-aus-der-gelebten-praxis-und-trotzdem-besteht-handlungsbedarf/

